Untermietvertrag:

· Wohnung,

· befristet

U N T E R M I E T V E R T R A G

abgeschlossen zwischen

1.
Herrn/Frau ........................., wohnhaft ........................., im folgenden kurz „Untervermieter“ genannt und

2.
Herrn/Frau ........................., derzeit wohnhaft ........................., im folgenden kurz „Untermieter“ genannt.

1. Gegenstand des Vertrages
Der Untervermieter ist Hauptmieter des Mietgegenstandes in ................. Top .........., bestehend aus ............................. im Ausmaß von .............m2.

Beschreibung des Mietgegenstandes: ...................................

Dieses Bestandobjekt bildet den Gegenstand dieses Vertrages. Der Untervermieter vermietet, und der Untermieter mietet dieses Objekt gemäß den nachstehenden Bedingungen.

Das Bestandobjekt darf von dem Untermieter nur zu Wohnzwecken verwendet werden. Jede Änderung dieses Zweckes bedarf der vorher einzuholenden schriftlichen Zustimmung des Untervermieters.

2. Vertragsdauer
Das Mietverhältnis beginnt am .............. und wird auf die Dauer von ...... Jahren abgeschlossen. Es endet daher am .................... ohne dass es einer Kündigung bedarf.

(Anmerkung: Schriftform zwingend, Mindestdauer 3 Jahre, jede Verlängerung ebenfalls mindestens 3 Jahre, keine Obergrenze, der Untermieter hat nach Ablauf eines Jahres der ursprünglich vereinbarten oder verlängerten Dauer des Mietverhältnisses das Recht, dieses jeweils zum Monatsletzten unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten gerichtlich aufzukündigen.)

Der Untervermieter ist berechtigt, das Untermietverhältnis vorzeitig bei Vorliegen eines der Kündigungsgründen des § 30 MRG aufzukündigen sowie die vorzeitige Aufhebung des Mietvertrages aus den Gründen des  § 1118 ABGB zu erklären. Die Kündigung des Hauptmietverhältnisses wird ausdrücklich als wichtiger Grund zur Kündigung des Untermietverhältnisses vereinbart.
3. Untermietzins
Der Mietzins besteht aus

a.
dem vereinbarten und angemessenen Untertmietzins,

b.
dem auf das Bestandobjekt entfallenden Anteil an Betriebskosten und öffentlichen Abgaben inkl. der Hausbetreuung,

c.
dem auf das Bestandobjekt entfallenden Anteil an der Erhaltung und dem Betrieb der folgenden, der gemeinsamen Benützung der Bewohner dienenden Anlagen des Hauses (zB Aufzug), 

d.
den anteiligen Heiz- und Warmwasserkosten,

e.
den Verwaltungsauslagen in der durch § 22 MRG in der jeweils in Kraft stehenden Fassung geregelten Höhe,

f.
der Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe (derzeit 10%), berechnet von allen Mietzinsbestandteilen der lit a. bis e.

Als Untermietzins wird ein Betrag in der Höhe von € ........... monatlich vereinbart.

Demnach errechnet sich der Mietzins wie folgt:

-
Untermietzins (ohne Befristung)
€ ...,--  

-
abzüglich 25 % Befristungsabschlag
€ ...,--  

-
ergibt Untermietzins bei Befristung
€ ...,--  

-
zuzüglich monatliche Betriebskostenpauschale derzeit
€ ...,--  

-
zuzüglich Umsatzsteuer 
€ ...,--  
GESAMT
€ ...,--  

(Anmerkung 1: Bei gänzlicher Untervermietung des Objektes darf der Untermietzins den Hauptmietzins um nicht mehr als 50 % übersteigen. Betriebskosten können zur Gänze überwälzt werden. Vom Untervermieter getätigte Aufwendungen zur Verbesserung des Mietgegenstandes sind angemessen zu berücksichtigen, soweit sie für den Untermieter von objektivem Nutzen sind.)

(Anmerkung 2: Der höchstzulässige Untermietzins für das Objekt vermindert sich im Fall der Befristung um 25%. Im Fall der Umwandlung des befristeten in ein unbefristetes Mietverhältnis entfällt dieser Abschlag. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass im Untermietvertrag der zulässige und der tatsächlich vereinbarte Mietzins schriftlich ausgewiesen wurden.)

Der Untermietzins zuzüglich Umsatzsteuer ist monatlich im vorhinein am Ersten eines jeden Monates in der vom Vermieter bekanntgegebenen (zB Einziehungsauftrag) Art in einem Betrag zu bezahlen. Im Verzugsfalle hat der Untermieter Zinsen in der Höhe von ....% zu bezahlen.

4. Störung in der Benützung
Störungen bei Zuleitungen

Der Untermieter erklärt, aus zeitweiligen Störungen oder Absperrungen der Wasserzufuhr, Gebrechen oder Absperrungen an den Gas-, Licht-, Kraft- und Kanalierungsleitungen und dergleichen keinerlei Rechtsfolgen abzuleiten.

Änderungen im Mietobjekt

Der Untermieter hat die vorübergehende Benützung und Veränderung des Mietgegenstandes ohne Ersatzanspruch zu dulden, wenn dies zur Beseitigung ernster Schäden des Hauses oder zur Durchführung von Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten am Haus notwendig oder zweckmäßig ist.

Die vorübergehende Benützung und Veränderung des Bestandobjektes zur Durchführung von Veränderungen in anderen Bestandobjekten hat der Untermieter zu dulden, wenn ihm dies bei Abwägung aller Interessen zumutbar ist. In diesem Fall ist der Untermieter für die Beeinträchtigung seines Gebrauchsrechtes angemessen zu entschädigen.

Schäden im Mietobjekt

Schäden im Mietobjekt, die als ernste Schäden des Hauses anzusehen sind, hat der Untermieter unverzüglich schriftlich dem Untervermieter bei sonstiger Verpflichtung zum Schadenersatz anzuzeigen.

5. Verrechnung der Betriebskosten

Die Höhe der Betriebskosten beträgt derzeit monatlich € ..............

Eine allfällige Erhöhung der Betriebskosten kann vom Untervermieter auf den Untermieter überwälzt werden.

Der Nachweis der Höhe der Betriebskosten und öffentlichen Abgaben erfolgt durch fristgerechte Auflage der Rechnungsbelege in der Kanzlei des Hausverwalters.

6. Kaution
Der Untermieter erlegt bei Unterfertigung des Vertrages eine Kaution in der Höhe von € .......... in bar, dessen Übergab hiermit quittiert wird. 
Der Untervermieter ist berechtigt, aus der Kaution alle aus diesem Vertrag sich ergebenden Forderungen abzudecken.

Wird die Kaution während des aufrechten Vertragsverhältnisses auch nur teilweise verwendet, ist der Untermieter verpflichtet, die Kaution unverzüglich auf ihre ursprüngliche Höhe zu ergänzen oder eine neue Bankgarantie vorzulegen.

Die Kaution ist binnen 3 Monaten nach Beendigung des Mietvertrages abzurechnen. Ein sich aus der Abrechnung ergebendes Guthaben des Mieters ist binnen gleicher Frist auszuzahlen.

7. Zustand des Untermietgegenstandes,

Veränderungen im Untermietgegenstand
Der Untermieter bestätigt, das Bestandobjekt in ordnungsgemäßem Zustand übernommen zu haben und verpflichtet sich, es in einem ebensolchen Zustand zu erhalten.

Etwaige nach Übergabe des Bestandobjektes hervorkommende Mängel, die die Brauchbarkeit des Objektes oder eines Ausstattungsmerkmales beeinträchtigen, sind dem Untervermieter unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Behebt der Untervermieter diese Mängel binnen angemessener Frist, ist der Untermieter nicht berechtigt, weitere Ansprüche zu stellen oder Rechtsfolgen abzuleiten.

Veränderungen des Mietgegenstandes dürfen nur mit vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Untervermieters durchgeführt werden.

Bei Rückstellung des Mietgegenstandes hat der Untervermieter das Recht, wahlweise die Herstellung des vorherigen Zustandes zu verlangen oder die Investitionen kostenfrei in sein Eigentum zu übernehmen. Jede Veränderung der Außenseite des Mietobjektes ist verboten.

8. Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften
Der Untermieter ist bei Benützung des Bestandobjektes verpflichtet, alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere alle baurechtlichen Vorschriften, einzuhalten. Soweit der Hauptmieter dem Hauseigentümer oder den Behörden für die Einhaltung derartiger Vorschriften verantwortlich ist, wird der Untermieter über jeweilige Aufforderung des Untervermieters unverzüglich alle Maßnahmen treffen, die zur Einhaltung derartiger Vorschriften notwendig sind, und den Untervermieter schadlos halten.

9. Weitergabe, Untervermietung

Jede gänzliche oder teilweise Weitergabe und Untervermietung des Bestandobjektes an wen auch immer, die Einbringung der Untermietrechte in eine Gesellschaft in welcher Rechtsform immer, auch nur der Ausübung nach, ist verboten.

10. Betreten des Untermietgegenstandes durch den Vermieter

Der Untervermieter oder ein von ihm Beauftragter ist aus triftigem Grund, bei Gefahr in Verzug jederzeit, sonst gegen vorherige Anmeldung berechtigt, das Bestandobjekt zu betreten.

11. Aufrechnungsverbot

Der Untermieter ist nicht berechtigt, Forderungen gegen den Untervermieter mit dem Untermietzins aufzurechnen.

12. Hausordnung

Der Mieter ist zur Einhaltung der Hausordnung verpflichtet.

13. Schriftform

Alle wie immer gearteten Änderungen des Untermietvertrages bedürfen einer schriftlichen Form. Mündliche Zusagen sind ungültig, solange sie nicht schriftlich bestätigt werden.

Ebenso bedarf das Abgehen von dieser Formvorschrift der Schriftform.

14. Nebenabreden

Die Vertragsteile stellen einvernehmlich fest, dass keine wie immer gearteten Nebenabreden neben diesem Vertrag bestehen, sondern dass dieser Vertrag abschließend alle Rechte und Pflichten der Vertragsteile enthält.

15. Kosten und Gebühren

Die Kosten der Errichtung dieses Untermietvertrages und des Räumungsvergleiches sowie die Kosten der Vergebührung dieses Vertrages einschließlich der Bogengebühr trägt der Untermieter.

Zum Zwecke der Gebührenbemessung wird festgestellt, dass der Jahresmietzins
€ ........ beträgt.

16. Ausfertigungen

Dieser Mietvertrag wird in zwei Ausfertigungen errichtet, von welcher jeder Vertragsteil eine erhält; 

......, am .........

Der Untervermieter
Der Untermieter

.................................
.................................

